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Quartierplan «Birchweg» (Grundstück GB Nr. 3605) 
 
vom 17. Mai 20061 
 
 
Der Gemeinderat beschliesst: 

Gestützt auf Art. 17 ff. des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht 
im Kanton Schaffhausen vom 1. Dezember 1997 (BauG; SHR 700.100) und Art. 61 ff. der 
Bauordnung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 1. September 1988 (BauO; NRB 
700.100) wird für das Grundstück GB Nr. 3605 am Birchweg ein Quartierplan aufgestellt. 

1.  Bestandteile 
Bauvorschriften 
Plan Nr. 1: Höhenkurven / Situation 1:500 
Plan Nr. 2: Bebauung und Umgebung / Situation 1:500 

2.  Zweck des Quartierplanes 
Der Quartierplan «Birchweg» bezweckt die Festlegung der wichtigen raumbildenden Ele-
mente für das Grundstück GB Nr. 3605. 

3.  Grenzabstände 
Der Grenzabstand der Bauten und Bauteile wird durch die Baulinien A, B und C festgelegt. 

(ersetzt Art. 41 Abs. 1 BauO) 

4.  Gebäudehöhen 
1Bauten und Bauteile innerhalb der Baulinie A dürfen die Höhe von 479.60 m ü. M. nicht 
überragen. Ausgenommen sind Aufbauten für Lifte, Kamine, Oblichter und dergleichen. 

2Bauten und Bauteile innerhalb der Baulinie B dürfen die Höhe von 482.60 m ü. M. nicht 
überragen. 

3Bauten und Bauteile innerhalb der Baulinie C dürfen die Höhe von 467.50 m ü. M. nicht 
überragen. Ausgenommen sind Überdachungen von Treppen, Brüstungen, Geländer und 
dergleichen. 

4Die Dächer im Bereich der Baulinien A und B dürfen nicht als Terrassen genutzt werden. 

5Die vorstehend erwähnten Höhen basieren auf der Höhe des Kontrollschachtes KS 2055.4 
der Meteorwasserleitung in der Schützenstrasse (Oberkante Deckel = 464.86 m ü. M.). 

(ersetzt Art. 23 und 40 Abs. 1 BauO) 

5.  Ausnützungsziffer 
Die Ausnützungsziffer darf nicht mehr als 0.80 betragen. 

(ersetzt Art. 39 Abs. 1 BauO) 

6. Gestaltung 
1Die Bauten sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftli-
chen Umgebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten und zu unterhal-
ten, dass eine besonders gute Gesamtwirkung erreicht wird. Diese Anforderung gilt auch 
für die Materialien und deren Farbgebung sowie die Umgebungsgestaltung. 

2Zur Umgebungsgestaltung sind vorzugsweise standortgebundene, einheimische Pflanzen 
zu verwenden. 

(ersetzt Art. 9 BauO) 
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7.  Schlussbestimmungen 
1Der Quartierplan «Birchweg» ergänzt den Baulinienplan Nr. 55 (Schützenstrasse, Wald-
parkstrasse, Birchstrasse und Birchweg) vom 30. November 2005 bezüglich dem Abstand 
von unterirdischen Bauten und Bauteilen gegenüber dem Strassengrundstück GB Nr. 69 
(Birchweg) und dem Waldgrundstück GB Nr. 9. 

2Der Quartierplan «Birchweg» tritt nach Genehmigung durch das Baudepartement des 
Kantons Schaffhausen in Kraft.2 

 

1Beschluss des Gemeinderats vom 17. Mai 2006 
2Vom Baudepartement des Kantons Schaffhausen genehmigt im Sinne der Verfügung vom 
8. August 2006: 
 
"II.3. Es ist zu beachten, dass der Gemeinderat für die Baumhecke am Südrand der Par-
zelle GB Nr. 3605 eine Schutzverfügung (Verfügung vom 24. Mai 2006) erlassen hat. Dies 
ist der zukünftigen Bauherrschaft mitzuteilen." 

                                                      






